Passgenauer Arbeitsplatz gefunden

Art der Beschäftigung
Beschäftigt seit: 

Arbeitszeit / Stundenumfang:

Beschreibung des Arbeitsplatzes / Arbeitsinhaltes / Betriebs / Größe des Betriebes bzw. Teams:

Allgemeine Infos zur beschäftigten Person

Alter:

Geschlecht:

Schulabschluss:

Berufswunsch:

Interessen/Fähigkeiten:

Voraussetzungen für die Beschäftigung

Mobilität:

Vorkenntnisse:

Soft Skills / Schlüsselqualifikationen:

Notwendige Unterstützung zur Einarbeitung
(Job Coaching / Unterstützung durch KollegInnen etc.)

Inhalt: 

Zeitlicher Umfang:

Möglicher Weiter- und Nachqualifizierungsbedarf 

(nach erfolgreicher Einarbeitung)

Inhalt: 

Zeitlicher Umfang:

Wie kam der Arbeitsplatz zustande?

(Anfrage durch Arbeitgeber, neuen Arbeitsplatz geschaffen, gezielte Suche, Stellenausschreibung, etc.)? 

Von wem / wie wurden die Aufgaben vorher übernommen?

Fördermitteleinsatz 

(Lohnkostenzuschüsse, Arbeitsplatzausstattung, etc.):

Mehr Infos können Sie erhalten unter:

Kontakt: 

Unterstützte Beschäftigung heißt: 

- Arbeitsplätze gestalten und anpassen!
Was unterscheidet so genannte „passgenaue Arbeitsplätze“ 
von üblichen Arbeitsplätzen?

Für Menschen mit Behinderungen, die ansonsten überwiegend in Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) arbeiten, müssen Arbeitsplätze in Betrieben des allgemeinen Arbeitsmarktes oftmals an ihre individuellen Fähigkeiten angepasst werden, damit sie dort möglichst dauerhaft arbeiten können („passgenaue Arbeitsplätze“).

Übliche Arbeitsplätze entstehen aus den Anforderungen eines Betriebes heraus, umfassen einen bestimmten Leistungs- und Stundenumfang und werden von einem dafür geeigneten Arbeitnehmer besetzt.

Passgenaue Arbeitsplätze sind neue, meist zusätzlich eingerichtete Arbeitsplätze, die auch Teile eines üblichen Arbeitsplatzes umfassen können. Immer werden sie aber an den Fähigkeiten und Fertigkeiten des behinderten Menschen ausgerichtet, der dort arbeiten möchte. Die Leistungsanforderungen werden dem Leistungsvermögen des behinderten Menschen angepasst und der Stundenumfang wird auf die von dieser Person für diese Arbeit benötigte Zeit festgelegt. Meist benötigt der behinderte Mensch für die anfallenden Arbeiten erheblich mehr, manchmal sogar die doppelte oder die dreifache Zeit eines qualifizierten nicht behinderten Mitarbeiters.

Der wesentliche Unterschied liegt also darin, dass Ausgangspunkt eines passgenauen Arbeitsplatzes der behinderte Mensch mit seinen individuellen Fähigkeiten und Neigungen ist, für den geeignete betrieblich notwendige Arbeiten gesucht und manchmal neu erfunden werden. 

Eine möglichst optimale Passung von Arbeitsplatzanforderungen und Fähigkeiten der Person ist bei unterstützten Arbeitnehmer/innen zur Sicherung der betrieblichen Teilhabe noch wichtiger als dies ohnehin der Fall ist. Die systematische Suche und Auswahl eines geeigneten Arbeitsplatzes hat somit einen besonders hohen Stellenwert. Da dies in der betrieblichen Praxis nicht immer zu 100% gelingen kann, ist es ebenso wichtig, auch nach Abschluss eines Arbeitsvertrages bestehende Qualifizierungsbedarfe zu erkennen und zu vereinbaren, wie und wann diese zukünftig umzusetzen sind.
Die Bezahlung der behinderten Menschen auf passgenauen Arbeitsplätzen richtet sich nach dem individuellen Leistungsvermögen und der dafür tariflich vereinbarten oder ortsüblichen betrieblichen Vergütung. Ist die individuelle Leistungsfähigkeit so weit eingeschränkt, dass der behinderte Mensch auch mit Förderzuschüssen der Agentur für Arbeit oder des Integrationsamtes kein existenzsicherndes Einkommen erreichen kann, ist es sinnvoll den betrieblichen Arbeitsplatz über einen ausgelagerten Arbeitsplatz einer WfbM abzusichern.
